
AG_ZIVILGERICHT KBE.2023.7 vom 6. Juni 2023
Ag Zivilgericht, 2023-06-06, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_zivilgericht_KBE.2023.7

FR: AG_ZIVILGERICHT KBE.2023.7 du 6 juin 2023

IT: AG_ZIVILGERICHT KBE.2023.7 del 6 giugno 2023

Erwägungen

E. 1
Zuständig zum Entscheid über ein Ausstandsgesuch gegen einen Gerichts- präsidenten als
untere betreibungsrechtliche Aufsichtsbehörde ist die Schuldbetreibungs- und
Konkurskommission des Obergerichts als obere kantonale Aufsichtsbehörde (§ 16 EG
SchKG; vgl. JAMES T. PETER, in: Bas- ler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I,

E. 3
Im Verfahren vor der oberen betreibungsrechtlichen Aufsichtsbehörde sind ungeachtet des
Ausgangs keine Verfahrenskosten zu erheben und keine Parteikosten zuzusprechen (Art.
20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG i.V.m. Art. 61 Abs. 2 lit. a und Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG). Die
Schuldbetreibungs- und Konkurskommission entscheidet: 1. Das Ausstandsgesuch wird
abgewiesen. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben und keine Parteikosten zuge-
sprochen.

- 5 - Zustellung an: - den Gesuchsteller - Gerichtspräsident Daniel Aeschbach
Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art. 90 ff. BGG)
Gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen, von der schriftlichen Eröffnung des Ent-
scheides an gerechnet, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben
werden (Art. 44 Abs. 1, Art. 72, Art. 74, Art. 92, Art. 100 Abs. 2 und Art. 112 Abs. 1
BGG). Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen
Bundes- gericht einzureichen (Art. 42 BGG). Die Beschwerdeschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu
enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die
Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Hän- den hat;
ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG). Aarau, 6. Juni 2023
Obergericht des Kantons Aargau Schuldbetreibungs- und Konkurskommission Der
Präsident: Der Gerichtsschreiber: Vetter Huber
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